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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.08.2012

Norm

StGB §46

StVG §1 Z5

Rechtssatz

Die vor einem vorläu gen Absehen vom Strafvollzug wegen Aufenthaltsverbots verbüßte Strafzeit ist bei neuerlicher

Festnahme infolge unerlaubter Wiedereinreise bei der Strafzeitberechnung anzurechnen.

Entscheidungstexte

11 Os 80/12t
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